	Evangelische Landeskirche in Baden
Kirchengemeinde:
(oder) Einrichtung:
Straße:
Ort:
Tel:
	Betriebsanweisung 
Nass- und Feuchtreinigung
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	1. ANWENDUNGSBEREICH

	Diese Betriebsanweisung enthält allgemeine Regeln für die Nass- und Feuchtreinigung in Gebäuden, sowie Hinweise zum Umgang mit Reinigungsmitteln.

	2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT
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	· Durch regelmäßigen Kontakt der Haut mit Wasser und Reinigungsmitteln wird ihre Widerstandskraft herabgesetzt und es besteht die Gefahr von Hauterkrankungen.
· Ätzende und reizende Inhaltsstoffe der Reinigungs- und Desinfektionsmittel können Haut, Atemwege und Augen schädigen.
· Allergien und Ekzeme können auftreten.
· Rutschgefahr bei Nass- und Feuchtarbeit.

	3. SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN
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	Hautschutz: Vor der Arbeit: Hautschutzmittel verwenden
· Nach der Arbeit: Hände und Unterarme reinigen und Hautpflegemittel verwenden 
Handschutz:
· Bei längerer Feuchtarbeit Haushaltshandschuhe, ggf. mit Baumwollunterziehhandschuhen tragen.
· Stulpen umschlagen, um zu verhindern, dass Wasser, Reinigungsmittel und Dreck über die Arme in die Handschuhe läuft.
· Nach der Arbeit: Handschuhe zum Trocknen aufhängen.
Augenschutz: 
· Beim Verdünnen von Konzentraten, sowie beim Ab- und Umfüllen eine Schutzbrille tragen. (Herstellerhinweise beachten), Verspritzen vermeiden.
· Geschlossene Schuhe, mit rutschfesten Sohlen und flachen Absätzen tragen.
· Gefahren- und Sicherheitshinweise auf den Verpackungen und Behältern beachten. 
· Keine Gefäße für Lebensmittel zum Abfüllen verwenden!
· Reinigungs- und Desinfektionsmittel nicht mit anderen Reinigern vermischen.
· Konzentrate nicht mit heißem Wasser verwenden.
· Reinigungsprodukte nicht zusammen mit Lebensmittel lagern. 
· Bei der Arbeit nicht essen, trinken und rauchen.
· Achten Sie auf Frischluftzufuhr (geöffnete Fenster und/oder Türen) während der Arbeit.

	4. VERHALTEN IM GEFAHRENFALL/BEI STÖRUNGEN

	
	· Bei ersten Anzeichen von Hautschädigungen (Schuppung, Rötung, Juckreiz…) ist die/der Ärztin/Arzt aufsuchen.
· Geräte bei Störungen / untypischen Geräuschen / Verdacht auf Beschädigungen außer Betrieb nehmen und als „gesperrt“ kennzeichnen.
· Meldung an den Träger/Verantwortlichen.
· Reparaturen dürfen nur vom Kundendienst durchgeführt werden.

	5. ERSTE HILFE/VERHALTEN BEI UNFÄLLEN
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	· Ersthelfer/in heranziehen.
· Nach Augenkontakt: Das weit geöffnete Auge für mind. 10 Min mit Wasser spülen. Sofort Augenärztin/-arzt aufsuchen. Das Auge steril verbinden.
· Nach Hautkontakt: betroffene Stelle mit Wasser und Seife reinigen. Verunreinigte Kleidung wechseln.
· Nach Verschlucken: Mund ausspülen und viel Wasser in kleinen Schlucken trinken. Sofort ein/e Ärztin/Arzt aufsuchen. Kein Erbrechen herbeiführen.
· Melden Sie den Unfall unverzüglich dem Träger/Verantwortlichen.
· Achten Sie darauf, dass über jede Erste-Hilfe-Leistung, Aufzeichnungen in einem Verbandbuch gemacht werden.
Ersthelfer/in:	
Augendusche:

	6. INSTANDHALTUNG/ENTSORGUNG

	
	· Auf Herstellerhinweise achten.
· In der Regel kann verdünnte Reinigungsflüssigkeit durch den Abfluss entsorgt werden.

	
Datum:                                   Unterschrift:
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